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Staatsgewalt einer vom Volke isolierten Justiz, die auf einen 
selbstherrlichen, autokraten Apparat hinsteuert.

ln den kürzlich beschlossenen Länderverfassungen der Ost
zone Deutschlands wird davon ausgegangen, daß die Justiz 
nicht mehr ein selbständiges Machtorgan ist, das mehr oder 
weniger unabhängig vom Parlament und von den Volksinteressen 
handelt; die Justiz muß vielmehr in den Dienst des Volkes, in 
den Dienst für den demokratischen Aufbau gestellt werden. Das 
Parlament als Vertretung des Volkes ist auch der höchste Rechts
schöpfer. Seine Gesetze sind unmittelbar bindend für alle Rich
ter, deren Aufgabe es ist, diese Gesetze des Parlaments durch
zuführen. Ordnungsgemäß verkündete Gesetze sind daher für 
jeden Richter bindend. Die Verwirklichung des souveränen 
Volkswiüens bedeutet nicht, daß die in allen Verfassungen 
garantierte richterliche Unabhängigkeit bei Ausübung der Recht
sprechung geschmälert wird. Aber Unabhängigkeit bedeutet nicht 
Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Volk. Der Richter ist 
unabhängig gegenüber der Verwaltung und anderen Organen, 
aber er ist an das vom Parlament ergangene Gesetz gebunden.

Ferner werden die höchsten .Richter und der Leiter der 
Staatsanwaltschaft nach den neuen Verfassungen unter Beteili
gung des Parlaments ernannt, und bei der Rechtsprechung sind 
Laienrichter im breitesten Maße heranzuziehen. Der entschei
dende Schritt zur Demokratisierung ist durch die Bestimmung ge
währleistet, daß Angehörigen aller Schichten des Volkes die 
Ausbildung zum Richteramt ermöglicht wird.

In der sowjetischen Besatzungszone sind die ersten Schritte 
zum Ausbau solcher Bildungsstätten durch die Errichtung der 
Volksrichterschulen gemacht worden. Eine volle Demokratisierung 
der Justiz wird erst dann erreicht werden, wenn sich die neue 
Richterschaft aus allen Schichten des Volkes zusammensetzt. 
Minner und Frauen aus dem Volke, die mit dem Volk denken 
und empfinden, deren politisches Streben mit dem des Volkes 
übereinstfmmt, sollen In den Vofksrichterschulen ausgebildet 
werden, um das Richteramt ausüben zu können.

Eine derartige Umbildung der Justiz, eine solche grund~ 
legende demokratische Erneuerung des Justizapparates kann 
nicht von heute auf morgen erfolgen. Wir stehen vor der Tat
sache, daß der alte überkommene Justizapparat, der auch dem 
Hitferregime diente, in großen Teilen Deutschlands noch in einer 
festen Position verharrt. Der Umbau dieses Apparates muß an
gesichts der politischen Situation in Deutschland energisch in 
Angriff genommen werden.

Auf diesem Wege bedeuten die Volksrichterschulen eine 
wesentliche Errungenschaft. Gewiß, das Erlernen des Richter
amtes bietet größere Schwierigkeiten als das irgendeiner ande
ren staatlichen Funktion. Wenn auch die Ausbildung in acht 
Monaten vollzogen wiixf und den Einsatz aller Kräfte des Men
schen erfordert, so haben die abgeschlossenen Lehrgänge der 
Volksrichterschulen gezeigt, daß das Ziel erreicht wird. Von 
führenden Juristen wird der Erfolg dieser Schulen vollauf an
erkannt. Daher können auch bei der Auswahl zu diesen Lehr
gängen von den politischen Parteien und demokratischen Orga
nisationen nur solche Kandidaten vorgeschlagen werden, die 
nach ihrer Haltung und Begabung eine erfolgreiche Ausbildung 
erwarten lassen. Es hat sich aber auch gezeigt, daß eine nicht 
unbedeutende Anzahl von Schülern aus den laufenden Lehr
gängen wieder ausscheiden mußte, weil sie den allgemeinen 
Anforderungen nicht genügten. Abgesehen davon, daß unfähige 
Schüler den gesamten Lehrbetrieb unnötig belasten, müssen alle 
politischen Parteien die größten Anstrengungen machen, in Zu
kunft nur solche Kandidaten vorzuschlagen, die für diesen Beruf 
geeignet sind. Das ist, wie gesagt, nicht nur eine Angelegenheit
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der SED, sondern alljgr Blockparteien. Sie haben die Aufgabe, 
die Einrichtung dieser Schulen zu fördern und das Niveau durch 
sorgfältige Auswahl der Kandidaten weiter zu erhöhen. Die 
Auswahl der Schüler darf in der politischen Arbeit der Partei 
nicht nebenher laufen und nicht dem Zufall überlassen bleiben, 
sondern muß planmäßig organisiert werden. Die Parteien müssen 
von sich aus nach geeigneten Bewerbern Umschau halten und 
nicht darauf warten, bis sich jemand auf Aufruf, Rundschreiben 
usw. meldet. Es ist sehr bequem, auf den Mangel an Menschen 
hinzuweisen, aber damit ist nichts getan. Mit dem nötigen Ver
antwortungsbewußtsein, mit einer richtigen Einschätzung der 
Probleme der Justiz durchgeführt, wird diese Arbeit von Erfolg 
begleitet sein. In verschiedenen Stellen der Selbstverwaltung, in 
Gemeinden und Landratsämtern, aber auch in Betrieben und 
Werkstätten u. a. gibt es Menschen, die Lust und Liebe für den 
Richterberuf mitbringen und bei Überprüfung ihrer Fähigkeiten 
durchaus wert sind, gefördert zu werden. Es ist allerdings nicht 
selten, daß man von politisch geschulten Arbeitern auf die Auf
forderung, die Volksrichterschuien zu besuchen und später in 
der Justiz tätig zu sein, die Antwort erhält: „Alles, bloß nicht 
dies. Davon habe ich keine Ahnung, das werde ich auch nie 
begreifen/'

Hierin offenbart sich die Macht der alten JustiztradÜion, die 
auf der herkömmlichen deutschen Geheimniskrämerei und Wich- 
tigtuerei In allen Staatsangelegenheiten beruht. Diese Geheim
niskrämerei und Wichtigtuern! hat bei den Massen wesentlich zur 
Entfremdung der Justiz beigetragen und eine Kluft errichtet, die 
sich heute noch verhängnisvoll auswirkt. Die Aufrechterhaltung 
dieses Nimbus auf allen Gebieten der staatlichen Verwaltung 
wird absichtlich von solchen Kräften in Deutschland gefördert, 
die das Prinzip der Gewaltenteilung verteidigen und verlangen, 
daß die Justiz als Hüter des Rechts im Staate unabhängig vom 
Volk seine eigene Machtposition beziehen soll.

Es gibt keine politische Neutralität des Rechts. Recht und Poli
tik können einander nicht gegen&bergesteüt werden, weil jede 
politische Bewegung ihr Recht hervorbringt, und der Wert und 
Unwert des Rechts ist andererseits nur zu messen an dem Wert 
und Unwert, d. h. an dem realen Inhalt der politischen Be
wegung, die hinter ihm steht.

Es ist eine außerordentlich wichtige Aufgabe aller anti
faschistischen Parteien, auf dem Gebiete der Auswahl der Volks
richterschüler aktiver zu werden. Heute ist bei 1200 Richtern 
unserer Zone nur jeder 11. oder 12. aus der Volksrichterschule 
hervorgegangen. Das Kontingent dieser Schulen muß also be
deutend erhöht werden, und den Blockparteien obliegt die große 
Verantwortung, die Demokratisierung der Justiz mit allem Nach
druck zu unterstützen. Die Justiz will im Leben des ganzen 
Volkes verankert sein und darf nicht nebenbei oder nebenher 
laufen. Es genügt daher nicht, wenn skh die Blockparteien in 
ihrer Arbeit mit den Rechtsfragen des täglichen Lebens be
fassen; eine vollkommene Rechtsemeuerung ist notwendig. Ist 
doch die Justiz die am meisten verschanzte, am hartnäckigsten 
verteidigte Barriere des alten Staatsapparats, an deren Über
windung wir mit aller Energie zu arbeiten haben. Wir müssen 
wieder ein adäquates Rechtsbewußtsein des Volkes schaffen.
Unsere alten Gesetze und der auf diesen aufgebaute Justiz
betrieb sind mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung in Ein
klang zu bringen. Es gilt, die Errungenschaften der jungen 
Demokratie in einer neuen Rechtsordnung zu verankern, das 
Recht auf seine eigentliche gesellschaftliche Funktion zurück- 
zuführen und damit geordnete und normale Zustände zu 
schaffen.

Die Aufgabe und Funktion der Justiz kann daher nur sein, 
sich auf den Boden der neuen demokratischen Errungenschaften 
zu stellen und sie als leitende Rechtsprinzipien anzuerkennen.
Nur so kann allen Versuchen, die demokratische Entwicklung 
durch Gewalt, Sabotage oder formalistische Gesetzesanwendung 
zu hemmen oder rückgängig zu machen, erfolgreich entgegen
getreten werden. Die antifaschistischen Parteien haben daher die 
unerläßliche Aufgabe, die Werktätigen zur unmittelbaren Mit
arbeit an der Rechtserneuerung heranzuziehen, sie davon zu 
überzeugen, daß die Justiz ein unentbehrliches Instrument im 
Kampf für den demokratischen Aufbau Deutschlands ist.
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